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Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen,  
 
in obiger Angelegenheit nehme ich Bezug auf das soeben geführte Telefo-
nat. 
 
Ich hatte Ihnen gegenüber bereits meine Verwunderung darüber zum 
Ausdruck gebracht, wie meine diversen Veröffentlichungen zur Umatz-
steuerproblematik, u.a. im Anwaltsblatt von einigen Kolleginnen und Kol-
legen aufgenommen worden sind. 
 
Auch bei nochmaligem Durchlesen meiner Veröffentlichung konnte ich 
einen Anlass für die Fehlinterpretation nicht auffinden. 
 
Es ist stets davon die Rede, daß bei den eigentlichen Gerichtskosten stets 
und ausschließlich die Partei Kostenschuldner ist, so daß auch die vom 
Rechtsanwalt verauslagten Gerichtskosten niemals mit Umsatzsteuer be-
legt werden dürfen. 
 
Dies ergibt sich aus Nr. 152 UStR und demgemäß ist in meinem Artikel 
auch nur von dem bösen Schein gewarnt worden, der dadurch entstehen 
kann, daß Gerichtskostenrechnungen und Vorschußanforderungen – ent-
gegen den gesetzlichen Bestimmungen – oftmals an Anwälte adressiert 
sind.  
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Wer will also es völlig ausschließen, daß bei einer Betriebsprüfung mit dem Schwerpunkt Um-
satzsteuer ein Betriebsprüfer auf die Idee kommt, zu argumentieren, hier sei eine an den 
Rechtsanwalt adressierte Rechnung aus dessen Vermögen gezahlt worden und deshalb handele 
es sich um eine umsatzsteuerbare Leistung. 
 
Natürlich könnte man gegen einen entsprechenden Bescheid erfolgreich sofort Einspruch einle-
gen aber der von mir empfohlene Weg ist sicherlich der angenehmere. 
 
Also nochmals: 
 
Kostenschuldner für Gerichtskosten oder Kostenvorschußanforderungen ist und bleibt der 
Mandant.  
 
Legt der Rechtsanwalt Gerichtskosten – aus welchen Gründen auch immer – aus eigenem 
Vermögen vor, so bleibt es ein durchlaufender Posten, der nicht mit Umsatzsteuer zu belegen 
ist. 
 
Gleichwohl die Empfehlung nach wie vor: 
 
Vermeiden Sie den bösen Schein und achten Sie darauf, daß die Gerichtskostenrechnungen 
ordnungsgemäß adressiert sind.  
 
Keine durchlaufenden Posten sind nach Auskunft des Bundesfinanzministeriums Positionen, bei 
denen der Anwalt der Kostenschuldner ist, auch wenn er derartige Positionen anschließend 
vom Mandanten ersetzt verlangen kann.  
 
Hierzu zählen: 
 

 Gebühren für Handelsregisterauszüge und Grundbuchauszüge, die in der Entscheidung 
vom BayObLG als „Gerichtskosten“ bezeichnet worden sind. 

 Die Aktenversendungspauschale  
 Kosten beim Einwohnermeldeamt soweit die Anfrage nicht ausdrücklich namens und 

im Auftrag des Mandanten gestellt wurde 
 Gewerbeauskunftskosten etc. 

 
Fazit: 
 
Immer dort, wo der Rechtsanwalt nun einmal der Kostenschuldner ist, müssen die verauslagten 
Beträge dem Mandanten mit Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden.  
 
Dort, wo die Partei und nicht der Rechtsanwalt Kostenschuldner ist, darf keine Umsatzsteuer 
erhoben werden. 
 
Es bleibt aber die Empfehlung, den bösen Schein zu vermeiden. 
 
Mit freundlichen koll. Grüßen  
 
 
Rechtsanwalt  


